
A
uf Antrag der LINKEN beschäf-

tigte sich der Thüringer Land-

tag in seiner letzten Sitzung im De-

zember mit dem „Volksbegehren für

sozial gerechte Kommunalabgaben

in Thüringen“. Hier Auszüge aus

dem Plenarprotokoll:

Frank Kuschel, DIE LINKE:

Das war kein einfacher Weg, den die
Bürgerinitiativen gegangen sind. Ich
darf daran erinnern, Ende der 90er Jah-
re gab es eine Fundamentalposition der
Bürgerinitiativen, die hieß: „Keine
Beiträge für Wasser, Abwasser und
Straßenbauinvestitionen“. In einem
langwierigen Diskussionsprozess, den
wir immer begleitet haben, auch
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, zu Be-
ginn auch im starken Maße die SPD,
die hat das dann 2009 abgebrochen,
weil sicherlich im Koalitionsvertrag
stand, Bürgerinteressen nicht mehr in
dem Maße in die Arbeit mit einzube-
ziehen, wie bisher. 

Was jetzt vorgelegt ist, ist ein Ge-
setzentwurf, der zu keiner zusätzlichen
Belastung kommunaler Haushalte oder
des Landeshaushalts führt. Auch das
ist nicht immer selbstverständlich. Das
Kostendeckungsgebot im Bereich Ab-
wasser bleibt erhalten und für den
Wegfall der Straßenausbaubeiträge
wird eine Finanzierungsalternative an-
geboten. Es ist aus meiner Sicht nicht
allzu häufig, dass Bürger in diesem
Land nicht nur etwas ablehnen, son-
dern konstruktive Vorschläge unter-
breiten. Insofern ist die Landesregie-
rung jetzt aufgefordert, mit diesem Vo-
tum der Bürger sehr behutsam umzu-
gehen. 

Manfred Scherer, CDU:

Das Resümee ist, die Klage, die die
Landesregierung erheben will, erhebt
sie in meinen Augen zu Recht. Es muss
andere Lösungen geben, als einfach
nur die Beitragslast zu verschieben.

(Zwischenruf Abg. Kuschel: Machen
Sie mal einen Vorschlag.)

res Abgabesystem sind. Das ist in Ord-
nung. Aber statt endlich ehrlich zu sein
und den Menschen zu sagen: Unser
Gesetzentwurf ist nicht fähig, ihnen
diese Sorge zu nehmen wegen der ho-
hen Abgabelast. Vielleicht müssen wir
ihn noch einmal überarbeiten, viel-
leicht müssen wir ihn ändern. Nein,
stattdessen geht das jetzt weiter. 

Dirk Bergner, FDP:

Kollege Kuschel, wider besseren
Wissens treiben Sie die Leute hier in
eine Debatte, die so nicht funktionie-
ren kann. Ich sage Ihnen deshalb, wi-
der besseren Wissens, weil Sie es
schwarz auf weiß in einem Gutachten
dargelegt bekommen haben, das Sie
selber in Auftrag gegeben haben. Die-
ses Gutachten der Landtagsverwal-

Ein Gesetzentwurf der LINKEN zur
Modernisierung des Thüringer Gleich-
stellungsgesetzes liegt dem Landtag in
seiner ersten Sitzung im neuen Jahr
vor. Die Notwendigkeit ergibt sich
ganz einfach aus den Erfahrungen, die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
te und die von ihnen Vertretenen mit
dem gültigen Gesetz gemacht haben.

„An entscheidenden Punkten ist es
wirkungslos oder doch mit so schwa-
chen Rechten ausgestattet, dass der
Verfassungsgrundsatz der aktiven Her-
stellung der Gleichstellung nicht ge-
währleistet ist“, so die zuständige
Landtagsabgeordnete der LINKEN,
Karola Stange. Der Gesetzentwurf will
in entscheidenden Punkten Verbesse-
rungen erreichen. Sie betreffen die Be-
werbungsverfahren zur verstärkten

„Wovor fürchten Sie sich eigentlich?“

Wirkungsvollere Rechte für Frauenbeauftragte

„Die demonstrierte Zufrieden-
heit der Ministerpräsidenten dar-
über, dass die Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF) die
Rundfunkgebühr bei 17,98 Euro
‚stabil’ hält, ist Augenwischerei.
Für viele wird es mit dem neuen
Gebührenmodell ab 2013 eben
doch teurer!“, so der medienpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion,
André Blechschmidt. Menschen
mit Behinderungen, die bislang
von Rundfunkbeiträgen befreit
waren, wird der Nachteilsaus-
gleich gestrichen. Sie sollen ein
Drittel des Rundfunkbeitrags zah-
len. Fernpendler, die eine zweite
Wohnung mieten müssen, werden
gezwungen, doppelte GEZ-Ge-
bühren zu zahlen.  Für Nur-Hör-
funk-Teilnehmer verdreifacht sich
die Gebühr. Dies trifft auch jene,
die heute schon die „PC-Gebühr“
zahlen. Juristisch nicht eindeutig
geklärt ist die Situation für Klein-
gärtner, die nach dem Gesetzestext
die doppelte Gebühr zahlen müs-
sen.
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Abschiebestopp vom Ausschuss vertagt

nen Roma im Kosovo machen und
signalisiert damit, den Aussagen
des Thüringer Innenministers
nicht zu trauen - das ist das einzig
positive Ergebnis“, sagte Sabine
Berninger, migrationspolitische
Sprecherin der Linksfraktion, nach
der Beratung am 20. Januar. Der
Ausschuss vertagte den Antrag der
LINKEN und Grünen auf Ausset-
zung von Abschiebungen in den
Kosovo, Montenegro, Albanien
und Serbien bis mindestens Ende
April im Rahmen eines Winterer-
lasses.  „Auch die Landesregie-
rung lehnte einen Abschiebestopp
ab. Damit droht den Familien wei-
terhin die zwangsweise Abschie-
bung in Länder, in denen Roma
kaum Chancen auf eine menschen-
würdige Existenz haben oder sogar
Opfer ethnisch motivierter Angrif-
fe werden.“ 

Sabine Berninger kritisierte den
Innenminister, der keine Anzei-
chen für Ausgrenzung erkennen
könne. „UNHCR, OSZE, amnesty
international, Pro Asyl und auch
der Zentralrat der Sinti und Roma
weisen die katastrophalen Lebens-
bedingungen infolge der Ausgren-
zungen nach. Dann davon zu spre-
chen, dass es keine Anzeichen gä-
be, ist zynisch und diskreditiert die
seriösen und ausgesprochen unab-
hängigen Organisationen.“

Die CDU hat doch vor ein paar Wo-
chen ein Papier erarbeitet, darin sind
ein paar Vorschläge, es nämlich zum
Beispiel zu strecken bis 2027, die
Standards nicht unermesslich hochzu-
heben, nämlich auf keinen Fall höher,
als es die EU vorschreibt. Und so sind
noch ein paar sinnvolle Regeln drin,
die Sie sicher auch nachlesen können. 

Anja Siegesmund, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Wir haben gemeinsam mit der Frak-
tion DIE LINKE eine solide Diskussi-
onsgrundlage vorgelegt und finden
deswegen auch zu Recht, dass wir dar-
über diskutieren sollten, was wer än-
dern muss. Jetzt gibt es die Möglich-
keit des Volksbegehrens und ich frage
mich wieder einmal, wovor fürchten

Gewinnung von Frauen in Führungs-
positionen, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie, z.B. durch Teilzeit-
und Telearbeitsmöglichkeiten, oder ei-
ne bessere Planung und Kontrolle der
Frauenförderpläne.  Frauenbeauftragte
sollen mit wirkungsvolleren Rechten
ausgestattet werden und diese Funkti-
on schon für Gemeinden ab 5.000 Ein-
wohnern zur Verfügung stehen, haupt-
amtlich soll es Frauenbeauftragte be-
reits für Städte ab 15.000 Einwohner
geben und für Landkreise sowieso.
Unternehmen sollen bei einer Öffentli-
chen Auftragsvergabe ab 25.000 Euro
(200.000 Euro bei Bauvorhaben) Maß-
nahmen der Frauenförderung und der
Vereinbarkeit Familie und Beruf nach-
weisen. Auch soll ein Verbandsklage-
recht eingeführt werden.

„Der In-
nenaussch-
uss will si-
ch selbst ein
Bild über die
Lebenssitua-
tion von aus
Deutschland
abgeschobe-

Peter Hammen, Vorsitzender der Thüringer
Bürgerallianz bei der Übergabe der Volksbe-
gehrens-Unterschriften an Landtagspräsidentin
Birgit Diezel am 13. Oktober 2011.

Sie sich eigentlich? Vielleicht fürchten
Sie sich davor, Herr Scherer, dass
Wahlgeschenke, wie sie 2009 genau zu
diesem Thema ausgereicht wurden, es
mit diesem Finanzminister nicht mehr
geben wird. Und das ist gut so.

Matthias Hey, SPD:

Ich mache den Menschen hier im
Land Thüringen auch überhaupt kei-
nen Vorwurf, dass sie für ihre Rechte
kämpfen oder dass sie für ein gerechte-

tung, des Wissenschaftlichen
Dienstes der Landtagsverwal-
tung, sagt ganz eindeutig, dass
diese Infrastrukturabgabe eben
schlicht und einfach mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit ver-
fassungswidrig ist. 

Frank Kuschel, LINKE:

Und wenn Sie zur Verfas-
sungswidrigkeit hier reden,
dann will ich Sie darauf hin-
weisen, im neuen Koalitions-
vertrag von CDU und SPD in
Berlin steht die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge in
Berlin. Ist es deshalb verfas-

sungswidrig? Oder Baden-Württem-
berg hat 1997 die Abwasserbeiträge
abgeschafft. Ist das verfassungswid-
rig? In Hamburg und Bremen gab es
diese Beiträge noch nie. Ist das verfas-
sungswidrig?

Deswegen sage ich ja, Sie sollen
deutlich hier sagen, Sie wollen an die-
sem Finanzierungsmodell festhalten,
das ist doch in Ordnung, aber nicht die-
sen Umweg und dieses Herumgekas-
pere an irgendwelchen Verfassungs-
grundsätzen. Das bringt uns doch nicht
weiter, sondern Sie haben Zeit, lange
genug - Sie, Herr Hey, noch nicht, Sie
erst seit 2009 -, aber die CDU hatte 20
Jahre lang Zeit, das Problem zu lösen
und hat jämmerlich versagt. Die Ko-
sten tragen die Bürgerinnen und Bür-
ger. Jetzt machen die sich einen Kopf
und der Landesregierung fällt nichts
anderes ein, als das eigene Volk wieder
zu verklagen. Das haut nicht hin. Sie
haben das Recht dazu, aber nicht die
Pflicht, man hätte es auch anders ma-
chen können. 

Prof. Dr. Herz, Staatssekretär:

Ich möchte nochmals betonen: das
Volksbegehren ernst zu nehmen kann
nicht heißen, den Gesetzentwurf kritik-
los hinzunehmen. Ernst nehmen heißt,
sich mit ihm ernsthaft und in diesem
Fall auch rechtlich und verfassungs-
rechtlich auseinanderzusetzen. Auch
der Volksgesetzgeber ist an die Verfas-
sung gebunden.  


